
Anlage_ 2015-2014
Stadt Bitterfeld-Wolfen

Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche 

Beteiligung der Behörden, der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zum 2. Entwurf

Übersichtsblatt für die Beschlussfassung durch den Stadtrat

Stellungnahme wurde:

lfd. Behörde, Träger öffentlicher Belange Datum berück- teilweise zur nicht
Nr. Stellungnahme sichtigt berück- Kenntnis berück-

Entwurf sichtigt genom- sichtigt
men

1 Gemeinde Muldestausee 19.08.2014 x
2 Stadt Sandersdorf-Brehna 22.07.2014 x
3 Stadt Raguhn-Jeßnitz nicht abgegeben
4 Stadt Zörbig 25.07.2014 x
5 Stadtverwaltung Delitzsch 16.07.2014 x
6 Gemeindeverwaltung Löbnitz 22.08.2014 x
7 Stadt Dessau-Roßlau 11.08.2014 x

8 Landesamt für Vermessung und Geoinformation 14.07.2014 x
9 Landesverwaltungsamt, Landesplanung 27.08.2014 x

                      zum Vorabzug der Satzungsfassung 18.11.2014 x
10 Landesverwaltungsamt, Fachreferate 19.08.2014 x
11 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   25.07.2014 x

                      zum Vorabzug der Satzungsfassung nicht abgegeben
12 Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld- 28.07.2014 x
13 Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau     02.07.2014 x

Stellungnahme wurde:

lfd. Beteiligung der Öffentlichkeit Datum berück- teilweise zur nicht
Nr. Stellungnahme sichtigt berück- Kenntnis berück-

Entwurf sichtigt genom- sichtigt
men

14 Handelsverband Sachsen-Anhalt 08.08.2014 x



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage_215-2014 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

1                                                                  Seite  1/1 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Gemeinde Muldestausee gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
 
 
 
Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage_215-2014 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Stadt Sandersdorf-Brehna gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
 
 
 
Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage_215-2014 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Stadt Zörbig gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
 



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage_215-2014 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

4                                                                  Seite  2/2 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Gemeinde Muldestausee gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
 
 
 
Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage_215-2014 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Stadt Delitzsch gehen keine Bedenken oder Einwände 
hervor. 
 
 
 
Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage_215-2014 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Gemeinde Löbnitz gehen keine Bedenken oder Einwände 
hervor. 
 
 
 
Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahmen werden von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage_215-2014 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: 
Die Ausführungen zum 1. Entwurf der Planung und der dazu abgegebenen 
Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. 
 

1 
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

7                                                                  Seite  1/1 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 2 
Die Ausführungen geben den Inhalten des 2. Entwurfs wieder. 
Aus der Stellungnahme der Stadt Dessau-Roßlau gehen keine Bedenken oder Einwände 
hervor. 
 
zu 3 
Die Festsetzung Nr. 2.1 wird wie folgt ergänzt (Ergänzung hervorgehoben):   Einzelhandelsbetriebe, deren Haupt- und Nebensortimente gemäß der 

nachfolgend aufgeführten „Bitterfeld-Wolfener Liste“ zu mindestens 90% als nicht-
zentren- und nahversorgungsrelevant einzustufen sind. Der Anteil der zentren- und 
nahversorgungsrelevanten Sortimente darf 10% der Gesamtverkaufsfläche und je 
Einzelsortiment 200 m² Verkaufsfläche nicht überschreiten. 

 
 
Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Dem Hinweis auf die Ergänzung der Textlichen Festsetzung Nr. 2.1 wurde in der Form 
gefolgt, dass die Verkaufsfläche hinter 200 m² ergänzt wurde. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             

2 

3 
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Die Ausführungen geben den Inhalten des 2. Entwurfs wieder. 
 
 
 
 
 
 
Die wesentlichen Inhalte des Konzeptes wurden in den Bebauungsplan übernommen. 
 

1 
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 2 
Der Hinweis, dass es sich um eine raumbedeutsame Planung handelt, die den Zielen der 
Raumordnung nicht widersprechen darf, wird zur Kenntnis genommen.  
Er wurde bereits in die Planung eingestellt. 
 
zu 3 
Der Sachliche Teilplan „Daseinsvorsorge – Ausweisung der Grundzentren in der 
Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“ trat erst nach Erarbeitung des 2. Entwurfs in 
Kraft. Seine Inhalte konnten daher erst in der Satzung Berücksichtigung finden. 
 
zu 4 
Die Hinweise beziehen sich auf die Darstellung des rechtskräftigen FNP, der 2012 
Rechtskraft erlangte und zu diesem Zeitpunkt den landes- und regionalplanerischen 
Vorgaben entsprach. Der ST-D mit der Abgrenzung des Mittelzentrums Bitterfeld-Wolfen 
(die im Übrigen für Wolfen noch einmal zu hinterfragen wäre, da z.B. auch Verwaltungs-
sitz, Kulturhaus und Feuerwehr nicht innerhalb der Abgrenzung liegen) lag noch nicht vor.  
Der B-Plan 02-2009 trifft keine Festsetzungen für die zentralen Versorgungsbereiche, 
also auch nicht für die C-Zentren, und steht insofern der fortgeschriebenen Planung auch 
nicht entgegen. Eine Regelung für die zentralen Versorgungsbereiche kann nur in separat 
aufzustellenden Bebauungsplänen erfolgen. Ggf. ist in diesem Zusammenhang auch der 
FNP anzupassen. 
In der Begründung zur Satzungsfassung wurde die fortgeschriebene Regionalplanung 
ergänzt und auf ihre Vorgaben Bezug genommen. Dies erfolgte auch in Verbindung mit 
der Flächennutzungsplanung. 

2 

3 

4 



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage_215-2014 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 5 
Auf die aktuellen übergeordneten Vorgaben wird in der Begründung hingewiesen. 
 
zu 6 
Die rechtskräftigen Bebauungspläne sind nicht Gegenstand der Festsetzungen. Im 2. 
Entwurf wurde lediglich ausgeführt, dass der Bebauungsplan Nr. 02-2009 für diese im 
Falle ihres Außer-Kraft-Tretens Wirksamkeit erlangt. 
 
Auch diese Festsetzung wurde auf Hinweis des Landkreises in der Satzungsfassung 
gestrichen. Die Abgrenzung in der Planzeichnung (Teil A) erfolgte eindeutig durch 
Herausnahme der rechtskräftigen Bebauungspläne aus dem abgegrenzten 
Geltungsbereich.  
 
 
zu 7 
Den Hinweisen wurde gefolgt. Die Ausführungen zum Landesentwicklungsplan wurden in 
der Satzungsfassung gestrichen, die übrigen Formulierungen klargestellt. Der Text zur 
übergeordneten Planung wurde aufgrund deren Fortschreibung insgesamt angepasst. 

5 

6 

7 



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage_215-2014 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 8 
Die Hinweise auf das Raumordnungskataster werden zur Kenntnis genommen. Die 
Inhalte liegen der Kommune vor und wurden in die Flächennutzungsplanung eingestellt. 
Für die hier getroffenen ausschließlichen Regelungen zur Verkaufsfläche sind sie nicht 
relevant. 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wurde nicht gefolgt, soweit sie sich auf eine Anpassung des 
Flächennutzungsplanes bezieht. Er ist nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. Für 
die C-Zentren trifft der B-Plan Nr. 02-2009 keine Festsetzungen. Konkrete Regelungen 
sind mit der Aufstellung eines Bebauungsplans und einer entsprechenden 
Gebietsfestsetzung für diese Bereiche zu treffen. In diesem Zusammenhang wäre ggf. 
auch der Flächennutzungsplan anzupassen. 
 
Im Übrigen wurden die redaktionellen Hinweise in die Begründung übernommen. 
Änderungen der Planung ergeben sich daraus nicht. 
 
Die so überarbeitete Fassung wurde als Vorabzug der Satzungsfassung erneut zur 
Stellungnahme übergeben. siehe dazu die folgenden Abwägungsbögen. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             

8 
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung mit Stand vom November 2014 
(Vorabzug der Satzungsfassung) mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 2 
Die Zustimmung zur Überarbeitung der Darstellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4 
Dem Hinweis wird gefolgt und der Sachverhalt klargestellt. 

2 

3 



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage_215-2014 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 4 
Die Hinweise auf das Raumordnungskataster werden zur Kenntnis genommen. Die 
Inhalte liegen der Kommune vor und wurden in die Flächennutzungsplanung eingestellt. 
Für die hier getroffenen ausschließlichen Regelungen zur Verkaufsfläche sind sie nicht 
relevant. 
 
 
 
Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme zur fortgeschriebenen Fassung vom November 2014 wird von der 
Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. Die Klarstellung wurde in die 
Begründung übernommen.  
 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             

4 
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

10                                                             Seite     2/3 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 1  
Aus der Stellungnahme des Referates 307 gehen keine Bedenken oder Einwände hervor.  
 
zu 2 
Aus der Stellungnahme des Referates 401 gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Zur Stellungnahme des Landkreises liegt vor. (lfd. Nr. 11 der Abwägungsbögen]. 
 
zu 3  
Aus der Stellungnahme der oberen Immissionsschutzbehörde gehen keine Bedenken 
oder Einwände hervor.  
 
 
zu 4  
Aus der Stellungnahme der oberen Behörde für Wasserwirtschaft gehen keine Bedenken 
oder Einwände hervor.  
 
 
zu 5  
Aus der Stellungnahme der oberen Behörde für Abwasser gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor.  
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 6  
Aus der Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor.  
In die Begründung zur Satzungsfassung wurde ein allgemeiner Hinweis auf die 
gesetzlichen Vorgaben ergänzt. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die 
entsprechenden Belange von der Planung berührt werden. 
 
zu 7  
Aus der Stellungnahme des Referates 502 gehen keine Bedenken oder Einwände hervor.  
 
Da der Bebauungsplan lediglich Regelungen zur Größe der Verkaufsflächen im 
Innenbereich trifft, wurde das Landesamt für Denkmalpflege und Archöologie im 
Verfahren nicht beteiligt. 
 
 
Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage_215-2014 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.1 
Dem Hinweis wurde gefolgt. Die Detaildarstellung im Blatt 2 im Maßstab 1 : 5.000 wurde 
ergänzt. 
 
zu 1.2 
Den Hinweisen wurde in folgender Form gefolgt. 
Die Abgrenzung im Plan Teil A zur Satzungsfassung wurde vereinfacht und damit besser 
lesbar. Nach § 30 BauGB zu beurteilende Flächen werden nur noch in einem Beiplan 
dargestellt, die nach § 35 BauGB zu beurteilenden Flächen wurden noch einmal geprüft. 
Unter dem Punkt 3 – Räumlicher Geltungsbereich – wird ausgeführt, dass es nicht 
Aufgabe des strategischen Bebauungsplans nach § 9 Abs. 2a BauGB sein kann, die 
exakte Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich im Sinne einer Klarstellungs- 
oder Erhaltungssatzung zu übernehmen. Insofern wird die Abgrenzung und die dazu 
getroffene Festsetzung, dass sich die Regelungen ausschließlich auf nach § 34 BauGB 
zu beurteilenden Flächen beziehen, beibehalten. 

1.1 

1.2 
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

11                                                             Seite     2/4 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 1.3 
Dem Hinweis wurde gefolgt, die Festsetzung wurde gestrichen. Sollten rechtskräftige 
Bebauungspläne außer Kraft treten, sind ohnehin separate Regelungen erforderlich. 
 
zu 1.4 
In den Textlichen Festsetzungen wurde bereits im Entwurf eindeutig klargestellt, dass die 
zentralen Versorgungsbereiche nicht von den Regelungen betroffen sind. Die 
Plandarstellung zur Satzungsfassung wurde jedoch vereinfacht und damit besser lesbar. 
 
zu 1.5 
Dem Hinweis wurde in folgender Form gefolgt. 
Die Begründung wurde gekürzt. Dennoch wurden auch in der Satzungsfassung die Ziele 
für die zentralen Versorgungsbereich benannt, da sie sowohl Bestandteil des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes sind, als auch zu deren konkreter Ausgrenzung 
und damit zur Bestimmung des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans 
geführt haben. 
 
zu 2 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er ist jedoch für die getroffenen 
Festsetzungen zur Verkaufsfläche nicht relevant. 
 
zu 3.1 
Die Stellungnahme der oberen Landesplanungsbehörde liegt vor und wurde in die 
Abwägung eingestellt (s. lfd. Nr. 9). 
 

1.3 

1.4 

1.5 

3.1 
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

11                                                             Seite     3/4 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 3.2 
Dem Hinweis wurde gefolgt. Die nicht mehr relevanten Ausführungen wurden in der 
Satzungsfassung gestrichen. 
 
zu 3.3 
Dem Hinweis wurde gefolgt. Die Inhalte des in der Zwischenzeit in Kraft getretenen 
sachlichen Teilplans wurden in die Begründung eingestellt. Es wird klargestellt, dass 
Bitterfeld-Wolfen die Funktion eines Mittelzentrums zukommt und der Sachliche Teilplan 
dieses räumlich abgrenzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3.4 
Dem Hinweis wurde gefolgt. Die Einwohnerzahl wurde aktualisiert. 
 
zu 3.5 
Dem Hinweis wurde gefolgt. Die Aussage zum Zweckverband entfällt mit Fortschreibung 
der Begründung. 
 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

7                                                                  Seite  4/4 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 3.6 
Dem Hinweis wurde gefolgt. Die Ausführungen wurden ergänzt.  
 
zu 4 
Aus den Stellungnahmen der Bereiche Tourismus, ländliche Entwicklung, Liegenschaften  
sowie Straßenbaulastträger gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
 
Da sich die ergänzenden Hinweise zu den Liegenschaften nicht auf den Regelungsgehalt 
des Bebauungsplanes beziehen, wurden sie nicht in die Begründung übernommen. 
Die Ausführungen zu den Straßen wurden unter Punkt 10 – Verkehr ergänzt. 
 
 
 
 
Beschlussfassung: 
 
Den Hinweisen wurde gefolgt. Die Darstellungen in der Planzeichnung wurden 
vereinfacht und die Begründung zur Satzungsfassung fortgeschrieben. Die Inhalte der 
Planung ändern sich dadurch nicht.  
Mit der Satzungsfassung erfolgte eine nochmalige Abstimmung mit dem Landkreis. 
In diesem Rahmen wurde keine nochmalige Stellungnahme abgegeben, es erfolgte 
jedoch die telefonische Information, dass keine Einwände erhoben werden. 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             

3.6 



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage_215-2014 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

7                                                               Seite     1/2 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Dem Hinweis auf die geltenden Raumordnungspläne wurde gefolgt. Sie wurden unter 
Pkt. 4.1 in der Begründung zur Satzungsfassung um die aktuellen Planungen ergänzt. 

1 



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage_215-2014 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

7                                                                  Seite  2/2 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 2 
Aus den Ausführungen gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
 
zu 3 
Den Hinweisen wurde gefolgt. Die Begründung zur Satzungsfassung wurde 
fortgeschrieben.  
 
 
 
 
Beschlussfassung: 
 
Die redaktionellen Hinweise, die sich auf die in der Zwischenzeit fortgeschriebenen 
regionalplanerischen Vorgaben beziehen, wurden in die Begründung zur 
Satzungsfassung übernommen. Inhaltliche Änderungen der Planung ergeben sich daraus 
nicht. 
 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             

2 

3 
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

13                                                                Seite  1/1 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
 
 
 
Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

14                                                             Seite     1/5 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                               x 
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                  
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich hinsichtlich der Seitenangaben bzw. der 
Nummerierung mit der Fortschreibung der Begründung und Anpassung an die geänderte 
Plandarstellung zur Satzungsfassung Verschiebungen ergeben haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Dem Hinweis wurde gefolgt. In der Begründung zur Satzungsfassung wurde auf die 
differenzierten Angaben im Einzelhandels- und Zentrenkonzept Bezug genommen. 
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

14                                                             Seite     2/5 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                               x 
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                  
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 2 
Dem Hinweis wurde gefolgt. Die Angaben des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
wurden bereits im 2. Entwurf in verschiedenen Punkten fortgeschrieben. Dies erfolgte in 
der Satzungsfassung auch mit Bezug auf die Baumärkte. 
 
 
zu 3 
Dem Hinweis wurde gefolgt. Die Passage wurde in der Begründung zur Satzungsfassung 
angepasst. 
 
 
zu 4 
Dem Hinweis wurde in folgender Form gefolgt.  
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept spricht von Geschäftszentren. Entsprechend 
wird auch die Bezeichnung in der Begründung angepasst. 
 

3

4
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

14                                                             Seite     3/5 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                               x 
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                  
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 5 
Dem Hinweis wurde in folgender Form gefolgt.  
Es wurde klargestellt, dass es sich nicht um die Verkaufsfläche sondern um die 
Gesamtfläche/Geschossfläche handelt.  
 
zu 6 
Dem Hinweis wurde gefolgt. Die Passage wurde in der Begründung zur Satzungsfassung 
klargestellt. 
 
 
 
 
zu 7 
Dem Hinweis wurde in folgender Form gefolgt. Da das von der Stadt beschlossene 
Einzelhandelskonzept von 2009 nach wie vor die fachliche Grundlage des 
Bebauungsplans bildet, wird auch im Bebauungsplan auf die Spanne zwischen 500 m 
und 600 m abgestellt. 
 
 
zu 8 
Dem Hinweis wurde in folgender Form gefolgt. Es wurde klargestellt, dass es sich hier um 
die Verkaufsfläche handelt. 

5

4

6

7
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

14                                                             Seite     4/5 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                               x 
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                  
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 9 
Dem Hinweis wurde gefolgt. Die Angaben wurden in der Satzungsfassung auch mit 
Bezug auf den Standort in der Thalheimer Straße fortgeschrieben. 
 
zu 10 
Dem Hinweis wurde in folgender Form gefolgt. Die Ausführungen beziehen sich auf den 
Planungsanlass. Die Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche ist erst das Ergebnis 
des Konzeptes bzw. der Planung. Insofern wird die Begrifflichkeit in der Satzungsfassung 
in zentral gelegen Flächen geändert. 
 
 
zu 11 
Der Passus in der Begründung bezieht sich auf die allgemeinen Planungsziele der Stadt 
bezüglich des Einzelhandels. Davon sind nicht ausschließlich die zentralen 
Versorgungsbereiche betroffen. Insofern erfolgt in der Begründung auch keine Korrektur. 
 
 
zu 12 
Dem Hinweis wurde gefolgt. Die Passage wurde in der Begründung zur Satzungsfassung 
klargestellt. 
 

8

9

10 

11 

12 
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Auftraggeber: 
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

14                                                                Seite  5/5 
 

 
Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                               x 
(öffentliche Auslegung) 
 
Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                  
(Trägerbeteiligung) 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 13 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die Flächengröße von 800 m² stellt auf die 
Grenze zur Großflächigkeit nach BauNVO ab. Insofern ist sie für die Bauleitplanung von 
Bedeutung. Da die Begründung zu den Nahversorgern, die nicht innerhalb des 
Geltungsbereichs liegen, umgestellt und gekürzt wurde, entfällt die Textpassage 
insgesamt. 
 
 
zu 14 
Dem Hinweis wurde gefolgt. Die Aussage wurde in der Begründung zur Satzungsfassung 
klargestellt. 
 
 
 
Beschlussfassung: 
 
Die redaktionellen Hinweise, die sich insbesondere auf eine eindeutige Begrifflichkeit und 
die Fortschreibung des Bestandes beziehen, wurden in der Satzungsfassung korrigiert. 
Änderungen für die Planung ergeben sich daraus nicht. 
 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             

 

13 

14 


